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Öffentliche Bekanntmachungen

Stadt Peitz

Bekanntmachung der Stadt Peitz |  
Offenlage des Vorentwurfs  

zum Bebauungsplans der Stadt Peitz/Picnjo  
„Wohnbebauung Friedensstraße“

Beteiligung der Öffentlichkeit  
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans umfasst einen 
an der Friedensstraße gelegenen Bereich mit einer Größe von 
5100 m². Der räumliche Geltungsbereich ist in der beigefügten 
Anlage dargestellt, der Bestandteil der Bekanntmachung ist. Ziel 
ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvor-
aussetzungen für die Errichtung von Einfamilien- und Reihen-
häusern.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit findet in Form einer öffentlichen 
Auslegung des Planentwurfes statt. Die Unterlagen, die Gegen-
stand der öffentlichen Auslegung sind, können vom

26.02.2026 bis einschließlich 27.03.2026

auf der Homepage des Amtes Peitz unter www.peitz.de  
„Amtsverwaltung & Service -> Öffentlichkeitsbeteiligung“ einge-
sehen werden.

Die Unterlagen liegen zusätzlich während der Auslegefrist im 
Bauamt des Amtes Peitz, Zimmer 2.20, Schulstraße 6 in 03185 
während folgender Dienstzeiten:
Montag von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Dienstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Während der Auslegefrist können von jedermann Hinweise, Be-
denken und Anregungen zum Vorentwurf schriftlich oder nach 
telefonischer Terminvereinbarung während der Dienstzeiten zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Fragen zum Planvorentwurf 
können ebenfalls telefonisch unter Tel.-Nr.: 035601-38164 oder 
per E-Mail: schade@peitz.de gestellt werden. Es wird darum ge-
beten, Stellungnahmen elektronisch zu übermitteln.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem.  
§ 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundla-
ge des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DS-
GVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern 
eine Stellungnahme ohne Absender abgegeben wird, erhält der 
Verfasser keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.

Weitere Informationen sind dem Formblatt „Informationspflichten 
bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbetei-
ligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“ zu entnehmen, welches 
mit ausliegt.
�
Peitz, den 16.02.2026

Norbert Krüger
Amtsdirektor

Anlage: Lageplan mit Geltungsbereich

Öffentliche Bekanntmachung zur  
Festsetzung der Winterwartungsgebühr 2026
Die Stadtverordnetenversammlung hat gemäß §§ 1, 2, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg und 
durch § 3 der Satzung über die Erhebung einer Winterwartungs-
gebühr in der Stadt Peitz/Picnjo vom 03.12.2012 den Gebühren-
maßstab für die Winterwartungsgebühr festgesetzt.

Diese Gebührensätze für die Winterwartung gelten unverän-
dert auch für das Jahr 2026.

Für diejenigen Gebührenschuldner, die für das Kalenderjahr 2026 
die gleiche Winterwartungsgebühr wie im Vorjahr zu entrichten ha-
ben, wird aufgrund § 12a des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg die Winterwartungsgebühr für das Kalender-
jahr 2026 in derselben Höhe wie für das Vorjahr durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt. Sie erhalten für das Kalenderjahr 
2026 keinen Gebührenbescheid. Für die oben genannten Ge-
bührenschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Gebührenbescheid zugegangen 
wäre. Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder per-
sönlichen Gebührenpflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht ein 
entsprechender schriftlicher Winterwartungsbescheid.

Die Gebühr ist am 01.07.2026 fällig (§ 5 Winterdienstsatzung).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Ge-
bührenfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Amtsdi-
rektor des Amtes Peitz/Picnjo, Schulstraße 6, 03185 Peitz/Picnjo 
einzulegen. Gemäß § 80 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung 
hat der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Die Gebühr 
ist deshalb auch dann fristgemäß zu entrichten, wenn von dem 
Rechtsbehelf des Widerspruchs Gebrauch gemacht wird.

Peitz/ Picnjo, den 16.02.2026

Norbert Krüger
Amtsdirektor
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Wahlbekanntmachung für die Wahl der Landrätin/des Landrates des Landkreises Spree-Neiße  
am 8. März 2026

1. Am 8. März 2026 findet die Wahl der Landrätin/des Landrates des Landkreises Spree-Neiße statt.
Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr.

2. Das Amt Peitz ist in folgende 16 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk 101: Drachhausen
Wahllokal: Gemeindekulturzentrum, Dorfstraße 40 barrierefrei

Wahlbezirk 201: Drehnow
Wahllokal: Feuerwehr-Gemeindezentrum, Hauptstraße 24 barrierefrei

Wahlbezirk 301: Heinersbrück mit OT Grötsch
Wahllokal: Gemeindezentrum, Hauptstraße 2 barrierefrei

Wahlbezirk 401: Peitz
Wahllokal: Oberschule Peitzer Land, Juri-Gagarin-Straße 6 A barrierefrei

Wahlbezirk 402: Peitz
Wahllokal: Oase 99, Jahnplatz 1 barrierefrei

Wahlbezirk 403: Peitz
Wahllokal: Kita, Dammzollstraße 66 barrierefrei

Wahlbezirk 501: Teichland OT Bärenbrück
Wahllokal: Gemeindezentrum, Dorfstraße 31 A barrierefrei

Wahlbezirk 502: Teichland OT Maust
Wahllokal: Gemeindezentrum, Mauster Dorfstraße 21 barrierefrei

Wahlbezirk 503: Teichland OT Neuendorf
Wahllokal: Haus der Vereine, Hauptstraße 35

Wahlbezirk 601: Tauer
Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus, Hauptstraße 106 barrierefrei

Wahlbezirk 701: Turnow-Preilack OT Turnow
Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus, Friedhofsweg 9 barrierefrei

Wahlbezirk 702: Turnow-Preilack OT Preilack
Wahllokal: Feuerwehrgerätehaus, Gartenstraße 12 barrierefrei

Wahlbezirk 801: Jänschwalde OT Jänschwalde-Dorf
Wahllokal: Sportlerheim, Heinersbrücker Straße 7 barrierefrei

Wahlbezirk 802: Jänschwalde OT Jänschwalde-Ost
Wahllokal: Krabat-Grundschule, Schulstraße 2

Wahlbezirk 803: Jänschwalde OT Drewitz
Wahllokal: Dienstleistungszentrum, Dorfstraße 71 A barrierearm

Wahlbezirk 804: Jänschwalde OT Grießen
Wahllokal: Gemeindesaal, Dorfstraße 7 A

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-
ten bis spätestens zum 15. Februar 2026 zugestellt wur-
den, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahllokal des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wahlberechtigtenverzeichnis er 
eingetragen ist. Die wählenden Personen haben ihre Wahl-
benachrichtigung und ein gültiges Personaldokument mit 
Lichtbild mitzubringen. Sie haben sich auf Verlangen des 
Wahlvorstandes auszuweisen. Die Wahlbenachrichtigung 
wird dem Wähler wieder ausgehändigt. Diese ist bei einer 
möglichen Stichwahl wieder vorzulegen.

4. Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jeder 
Wähler erhält am Wahltag im betreffenden Wahllokal einen 
amtlichen Stimmzettel ausgehändigt. Im Wahllokal hängt 
ein Muster des Stimmzettels aus.

5. Für die Wahl der Landrätin/des Landrates gilt:
Jeder Wahlberechtigte kann für seine Wahl eine Stimme 
vergeben. Kennzeichnen Sie durch das Ankreuzen zweifels-
frei die Bewerberin/den Bewerber, der/dem Sie Ihre Stim-
me geben wollen. Bitte beachten Sie bei der Stimmabgabe, 
dass nicht mehr als eine Stimme abgegeben wird, sonst ist 
der Stimmzettel ungültig!

6. Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahllokals oder in einem besonderen Nebenraum unbe-
obachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in 
die Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von 
umstehenden Personen nicht erkannt werden kann. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung folgende Ermittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem 
sich das Wahllokal befindet, sowie unmittelbar vor dem Zu-
gang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der wählenden 
Personen durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Un-
terschriftensammlung verboten.

8. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein be-
sitzt, kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wahlberechtigtenverzeichnis sie eingetragen ist.

9. Wählende Personen, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist,
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a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 
Wahlkreises

oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zustän-
digen Wahlbehörde
- Amt Peitz, Bürgerbüro, Schulstraße 6, 03185 Peitz -
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und den Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) sowie dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebene Stelle übersenden, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.
Bei einer möglichen Stichwahl endet die Frist am 22. März 
2026 um 18:00 Uhr.
Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gelten folgende Re-
gelungen:
- Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich und 

unbeobachtet ihren Stimmzettel.
- Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 

Stimmzettelumschlag und verschließt diesen.
- Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages 

die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl.

- Sie legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und 
den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen 
Wahlbriefumschlag.

- Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet 
diesen an den zuständigen Wahlleiter.

Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel verschrie-
ben, diesen oder einen Stimmzettelumschlag unbrauchbar 
gemacht, so werden ihr auf Verlangen neue Briefwahlun-
terlagen ausgehändigt. Die Wahlbehörde behält den alten 
Stimmzettel oder Stimmzettelumschlag ein.
Für die Stimmabgabe wahlberechtigter Personen mit Be-
hinderung gilt Folgendes: Hat die wahlberechtigte Person 
den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen las-
sen, so hat diese durch Unterschreiben der Versicherung 
an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den 
Stimmzettel nach dem Willen der wahlberechtigten Person 
gekennzeichnet hat.
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein 
und die Briewahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so wird 
ihr Gelegenheit gegeben, die Briefwahl an Ort und Stelle aus-
zuüben. Die Wahlbehörde hält zu diesem Zweck eine Wahl-
kabine oder einen gesonderten Nebenraum bereit, damit der 
Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Wahl-
umschlag gelegt werden kann. Die Wahlbehörde nimmt die 
Wahlbriefe entgegen, hält sie unter Verschluss und übergibt 
sie rechtzeitig am Wahltag dem zuständigen Wahlleiter.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses am Wahltag um 15:00 Uhr in der Kreis-
verwaltung des Landkreises Spree-Neiße in 03149 Forst 
(Lausitz), Heinrich-Heine-Straße 1 zusammen.

10. Wahlberechtigte Personen, die erst für die mögliche Stich-
wahl am 22. März 2026 wahlberechtigt oder nicht in das 
Wählerverzeichnis eingetragen sind und bereits für die Wahl 
am 8. März 2026 einen Wahlschein bekommen haben, er-
halten von Amts wegen einen Wahlschein für die Stichwahl.
Wahlberechtigte, die für die Wahl am 8. März 2026 einen 
Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten haben, wird 
für die Stichwahl von Amts wegen wiederum ein Wahlschein 
mit Briefwahlunterlagen ausgestellt und zugesendet, es sei 
denn, aus dem Antrag ergibt sich, dass sie bei der Stich-
wahl in ihrem Wahlbezirk wählen wollen. Wahlberechtigten 
Personen, die einen Wahlschein erhalten haben, wird für die 
Stichwahl von Amts wegen wiederum ein Wahlschein aus-
gestellt und zugesendet.

11. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine wahlberechtigte Person, die 
des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hil-
fe einer anderen Person bedienen. Wer unbefugt wählt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

12. Sollte das Wahlergebnis der Direktwahl des Landrates am 
8. März 2026 eine Stichwahl am 22. März 2026 erforderlich 
machen, so erfolgt die Wahlbekanntmachung für die Stich-
wahl in den laut Hauptsatzung des Amtes Peitz festgelegten 
Bekanntmachungskästen der Gemeinden.

Peitz, den 16.02.2026

Norbert Krüger 	  - Siegel -
Amtsdirektor

Sonstiges

Sitzungstermine
- Stand bei Redaktionsschluss, Änderungen vorbehalten –

Do., 26.02.2026
18:30 Uhr Gemeindevertretersitzung Tauer/Turjej

Gemeindebüro
Di., 03.03.2026
18:00 Uhr Gemeindevertretersitzung Drehnow/Drjenow

Gemeindehaus
Mi., 04.03.2026
17:00 Uhr Stadtverordnetenversammlung Stadt Peitz/Picnjo

Ratssaal, Rathaus
Do., 19.03.2026
19:00 Uhr Gemeindevertretersitzung Jänschwalde/Janšojce
Fr., 20.03.2026
19:00 Uhr Gemeindevertretersitzung Turnow/Preilack/Turnow-

Psiluk
OT Preilack, Feuerwehr

Di., 24.03.2026
19:00 Uhr Gemeindevertretersitzung Teichland/Gatojce

OT Bärenbrück, Gemeindezentrum
Mo., 30.03.2026
17:30 Uhr Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo

Bedum-Saal, Amtsbibliothek

Die aktuellen Sitzungstermine finden Sie auf der Internet-
seite des Amtes Peitz unter: www.peitz.de/Bürgerportal/Bür-
gerinformationssystem oder in den amtlichen Bekanntma-
chungskästen der jeweiligen Gemeinde.

- Änderungen vorbehalten! –

Beschlüsse

10. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung  
der Stadt Peitz/Picnjo am 03.12.2025

Öffentlicher Teil:
Beschluss: SP/BA/088/2025
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz/Picnjo be-
schließt grundsätzlich die Prioritätenliste der Straßenreparatur-
arbeiten ab 2026
- ohne Änderungen.

Beschluss: SP/BA/085/2025
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz/Picnjo be-
schließt die Vergabe UvGO-Leistung - Lieferung und Aufbau von 
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Betonblocksteinen zur Errichtung einer Lagerfläche auf dem Ge-
lände des Bauhofes der Stadt Peitz an Bieter Nr.: 2 in Höhe von 
8.023,50 €/brutto.
Firma Koalick aus Drebkau ist der Bieter.

Beschluss: SP/BA/086/2025
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz/Picnjo be-
schließt die Vergabe von Dienstleistungen - Baumpflege Wiesen-
vorwerk in Höhe von 13.503,53 € an Bieter Nr.-1.
Bieter: Baum- und Pflegeservice Balkow

Beschluss: SP/BA/089/2025
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz/Picnjo be-
schließt die Prioritätenliste kommunale Gebäude der Stadt Peitz 
/ Picnjo ab 2026
- ohne Änderungen.

Beschluss: SP/BA/087/2025
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz/Picnjo be-
schließt die Vergabe von Bauleistungen – Malerarbeiten Rathaus 
Peitz Anstrich Fenster Rückfassade und Giebel Markt in Höhe 
von 11.746,01 € brutto an Bieter Nr. 1.
Bieter: Malermeister Uwe Zarnisch aus Grießen

10. Sitzung der Gemeindevertretung  
Drehnow/Drjenow am 09.12.2025

Öffentlicher Teil:
Beschluss Dre/BA/035/2025:
Die Gemeindevertretung Drehnow/Drjenow beschließt die Verga-
be von Planungsleistungen für ein kommunales Begegnungszen-
trum - Neubau Kita Drehnow/ Drjenow in Höhe von 19.040,00 € 
brutto an den Bieter.

Beschluss Dre/KÄ/033/2025:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Drehnow/Drjenow
beschließt die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhe-
besätze der Gemeinde Drehnow/Drjenow (Hebesatzsatzung) in 
vorliegender Form.

10. Sitzung der Gemeindevertretung  
Heinersbrück/Móst am 09.12.2025

Öffentlicher Teil:
Beschluss Hei/KÄ/050/2025:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heinersbrück/Móst be-
schließt die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebe-
sätze der Gemeinde Heinersbrück/Móst (Hebesatzsatzung) in 
vorliegender Form.

Beschluss Hei/BA/058/2025:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heinersbrück/Móst be-
schließt den Abschluss eines Landpachtvertrags mit der Agrar-
genossenschaft eG Heinersbrück entsprechend der Variante 3 
unter Berücksichtigung der Änderung im § 5 im Landpachtver-
trag über landwirtschaftliche Einzelgrundstücke.
Änderung: „Bei Verkauf besteht ein Sonderkündigungsrecht zum 
Ende des landwirtschaftlichen Jahres mit einer 3-monatigen 
Kündigungsfrist.“

Beschluss 07/10/01/2025
„Die Gemeindevertretung Heinersbrück/Móst beschließt die Ver-
gabe von Bauleistungen, Liefern, Pflanzen und Pflegen von 13 
straßenbegleitenden Bäumen in der Jänschwalder Straße, von 
24.633,79 € an Bieter Nr. 1.“
Diese Maßnahme wird zu 100% von der Unteren Naturschutz-
behörde gefördert.

Nichtöffentlicher Teil:
Beschluss Hei/BA/047/2025:
Die Gemeindevertretung Heinersbrück/Móst beschließt zum Ver-
kauf einer Fläche in der Flur 1, Gemarkung Grötsch.

14. Sitzung der Gemeindevertretung  
Tauer/Turjej am 11.12.2025

Nichtöffentlicher Teil:
Beschluss 06/14/01/2025:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tauer/Turjej beschließt 
den Grundsatzbeschluss über finanzielle Mittel der Gemeinde 
zur Sanierung der Sporthalle.

15. Sitzung des Amtsausschusses  
des Amtes Peitz/Picnjo am 15.12.2025

Öffentlicher Teil:
Beschluss: AP/HA/106/2025
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo beauftragt die Ver-
waltung, die Gespräche mit dem Landkreis Spree-Neiße/Wo-
krejs Sprjewa-Nysa bezüglich einer Änderung der Schulform an 
der Oberschule „Peitzer Land“ nach der erfolgten Landratswahl 
erneut aufzunehmen. Gleichzeitig ist die Suche nach einem neu-
en potenzieller Träger für die Oberschule „Peitzer Land“ weiter zu 
verfolgen. Der Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picjno ist über 
den jeweiligen Sachstand zu informieren.

Beschluss: AP/HA/107/2025
Die Vertretungen der Stadt Peitz/Picnjo, der Gemeinde Jänsch-
walde/Janšojce, der Gemeinde Teichland/Gatojce und der Ge-
meinde Heinersbrück/Móst im Amtsausschuss des Amtes Peitz/
Picnjo beschließen die Satzung über die Versorgung mit Mittag-
essen in der Kindertagesstätte "Im Zeichen der Linde" des Am-
tes Peitz/Picnjo (Essengeldsatzung) zum 01.01.2026.

Beschluss: AP/HA/105/2025
Die Vertretungen der Stadt Peitz/Picnjo, der Gemeinde Jänsch-
walde/Janšojce und der Gemeinde Teichland/Gatojce im Amts-
ausschuss des Amtes Peitz/Picnjo beschließen die Variante 2 für 
die Festlegung des Trägeranteils für das Mittagessen der Kita 
„Sonnenschein“ Peitz des Amtes Peitz/Picnjo.

Beschluss: AP/BA/097/2025
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo beschließt,
1. grundsätzlich die Erneuerung der 0,4 kV-Bestandshaupt-

verteilung (Elektroverteilung) im Hausanschlussraum des 
Amtsgebäudes Peitz.

Beschluss: AP/OA/098/2025
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo beschließt die Be-
schaffung eines Waldbrandtanklöschfahrzeuges Typ Branden-
burg (TLF-W BB) zu den v.g. Konditionen.

Beschluss: AP/OA/100/2025
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo beschließt die Be-
schaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges Wasser (TSF-W) zu 
den v.g. Konditionen.

Beschluss: AP/OA/099/2025
Der Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo beschließt die Be-
schaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) zu den v.g. Kondi-
tionen.


